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1. Vorbemerkungen 
 

1.1 Rechtssache und Parteien 
EXEKUTIONSSACHE 

Betreibende Partei     vertreten durch 
WEG des Hauses Böckingstraße 13   Dr. Astrid Hinterberger 
Pilotengasse 118     Schönbrunner Straße 42/9 
1220 Wien      1050 Wien 
       Tel.: +43 1 5137667 
       (Zeichen: WEGWHI-1/25) 

Verpflichtete Partei 
Whitestone 118 GmbH & Co KG 
Wohllebengasse 19/16 
1040 Wien 
FN 454928m 

 

1.2 Gutachtensauftrag und Zweck des Gutachtens 
Mit Beschluss vom 20.10.2025 zu GZ 68 E 39/25h des Bezirksgerichtes Donaustadt wurde der 
gefertigte Sachverständige beauftragt, eine Beschreibung und Schätzung der Liegenschaft 
inklusive allfälligen Zubehör: 

 

1220 Wien, Böckingstraße 13 / Pilotengasse 118 
EZ 6028, KG 01651 Aspern, BG Donaustadt 

vorzunehmen. Die Schätzung dient der Durchführung der Zwangsversteigerung. 

 

1.3 Bewertungsstichtag 
Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt zum Stichtag der Befundaufnahme (siehe Kapitel 2 in 
diesem Gutachten).  
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1.4 Qualifikation des Sachverständigen 
Der gefertigte Sachverständige ist in der Fachgruppe 94 Immobilien (Bewertung, Verwaltung, 
Nutzung) für die folgenden Fachgebiete bis 19.12.2029 gerichtlich zertifiziert: 

94.15 Mehrfamilienhäuser, gemischt genutzte Liegenschaften 
 (Baugründe, Wohnungseigentumsobjekte 

94.17 Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser (Baugründe) 

94.60 Mietzins und Nutzungsentgelt 
 Nur für Lagezuschlag und Lagequalität im Sinne RichtWG/MRG 

 

1.5 Allgemeine Hinweise zum Gutachten 
Das vorliegende Gutachten wird ausschließlich für den im Kapitel 1.2 genannten Gutachtens-
zweck und für den genannten Auftraggeber erstellt. Das Gutachten hat nur im gesamten Umfang 
Gültigkeit; einzelne Auszüge oder Kapiteln sind nur im Gesamtkontext des Gutachtens gültig. 

Das vorliegende Gutachten basiert ausschließlich auf den im Gutachten genannten Unterlagen 
und Informationen. Der Bewertung werden vom gefertigten Sachverständigen nur jene Umstände 
zu Grunde gelegt, welche im Rahmen einer ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung 
der Tatsachen möglich ist. Wesentliche Unterlagen und relevante Informationen, die dem 
gefertigten Sachverständigen vom Auftraggeber nicht übergeben worden sind oder diesem 
verschwiegen werden, sowie jene Information, die im Zuge der Tatsachenerhebung vom 
gefertigten Sachverständigen nicht ermittelt werden können, sind nicht Grundlage für dieses 
Gutachten. Daraus folgt, dass neue Unterlagen oder wesentliche Informationen zu einer 
Änderung des Gutachtens sowie zu einer Änderung der Bewertung führen können. Der gefertigte 
Sachverständige behält sich in solchen Fällen ausdrücklich die Rücknahme oder die Änderung 
bzw. Ergänzung dieses Gutachtens samt Neubewertung vor. 

Eine Haftung des gefertigten Sachverständigen gegenüber Dritten ist ausgeschlossen. 

 

1.6 Urheberrecht & Copyright 
Dieses Gutachten steht als Werk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes im geistigen Eigentum des 
gefertigten Sachverständigen. Das Copyright © liegt demnach beim Sachverständigen. 

Dieses Gutachten dient ausschließlich der Verwendung im gegenständlichen Verfahren (siehe 
Kapitel 1.1). Jede darüberhinausgehende Nutzung oder Verwertung im Sinne von §§ 14 bis 18a 
UrhG, welcher Art auch immer, bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des gefertigten 
Sachverständigen. Eine Weitergabe des Gutachtens an Dritte ist nur nach vorheriger Zustimmung 
durch den gefertigten Sachverständigen zulässig. 

Sofern im Gutachten Grafiken, Bilder oder Zitate aus anderen Quellen abgebildet werden, werden 
im Gutachten die jeweiligen Quellen im direkten Kontext genannt.  
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1.7 Unparteilichkeit und Objektivität 
Der gefertigte Sachverständige bestätigt, dass zum Auftraggeber oder zu den Parteien weder eine 
Befangenheit noch eine Ausgeschlossenheit besteht und erklärt, die Liegenschaftsbewertung auf 
Basis aller in diesem Gutachten angeführten Erläuterungen und Tatsachen unabhängig und 
objektiv erstellt zu haben. 

 

1.8 Erhebungen und Grundlagen 
Im Rahmen der Befunderhebung greift der gefertigte Sachverständige auf verschiedenste 
allgemein verfügbare Quellen zu. Diese Informationsquellen sowie die zur Verfügung stehende 
Fachliteratur werden im Anhang dieses Gutachtens (siehe Anhang A) auszugsweise dargestellt. 
Für das gegenständliche Gutachten wurden dem Sachverständigen vom Gericht die 
nachfolgenden Unterlagen übergeben; diese bilden die Grundlage für die Beauftragung: 
 
• Anordnung der Schätzung der Liegenschaft von BG Donaustadt vom 20.10.2025 
• Beschluss des BG Donaustadt vom 20.10.2025 
 
Vom gefertigten Sachverständigen wurden im Rahmen der Gutachtenserstellung folgende 
spezifische Erhebungen durchgeführt: 
 
• Örtliche Befundaufnahme (siehe Kapitel 2 in diesem Gutachten) 
• Einsichtnahme in den Bauakt bei der MA37 Baupolizei 
• Auskunftseinholung bei Stadt Wien MA 6 Referat Zentrale Einbringung 
• Auskunftseinholung bei Stadt Wien MA 28 Straßenverwaltung und Straßenbau 
• Auskunftseinholung beim Finanzamt Österreich 
• Auskunftseinholung bei Immobilienverwaltung Barilich GmbH 
• Erhebungen in der Urkundensammlung des BG Donaustadt / BG Floridsdorf 
• Vergleichswerterhebungen in eigenen Datenbanken und verschiedenen Quellen 
• Vergleichswerterhebungen im Grundbuch 
 
Folgende Unterlagen wurden dem gefertigten Sachverständigen von Immobilienverwaltung 
Barilich GmbH zur Verfügung gestellt: 
 
• Jahresabrechnung vom 01.01. bis 31.12.2024 
• Energieausweis vom 11.10.2017 
• Protokoll der Eigentümerversammlung vom 07.11.2023 
• Vorausschau 2025 
• Monatsvorschreibungen ab 7/2025 
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2. Örtliche Befundaufnahme 
 

2.1 Zeitpunkt der Befundaufnahme 
Die örtliche Befundaufnahme erfolgte am  

Dienstag, den 20.11.2025 in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr.  

 

2.2 Anwesende bei der Befundaufnahme 
Herr Matthias FUNK-FANTINI (Gerichtssachverständiger) 
Herr Ing. Michael ESSLINGER (Vertreter der Immobilienverwaltung – von 12.00 Uhr – 12.15 Uhr) 

Von der verpflichteten Partei hat niemand teilgenommen.  

 

2.3 Umfang der Befundaufnahme 
Die Befundaufnahme erfolgte durch Augenschein; nach der örtlichen Befundaufnahme 
eintretende Veränderungen am Bewertungsgegenstand oder an der Liegenschaft sind nicht 
Gegenstand dieses Gutachtens. 

Der gefertigte Sachverständige hat die Wohnhausanlage und deren allgemeinen Räumlichkeiten 
(Garage, Technikräume, Stiegenhaus, etc.) – soweit zugänglich – besichtigt. Ebenso wurden die 
bewertungsgegenständlichen Motorrad-Stellplätze besichtigt. 
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3. Befund 
 

3.1 Gutsbestand 
Nachfolgend wird ein aktueller Auszug aus dem Grundbuch – eingeschränkt auf den bewertungs-
gegenständlichen Anteil – dargestellt. Der vollständige Grundbuchauszug liegt dem Gutachten im 
Anhang B bei. 

Auszug aus dem Hauptbuch 
KATASTRALGEMEINDE 01651 Aspern                                EINLAGEZAHL  6028 
BEZIRKSGERICHT Donaustadt 
******************************************************************************* 
*** Eingeschränkter Auszug                                                  *** 
***    B-Blatt eingeschränkt auf die Laufnummer(n) 46, 47                   *** 
***    C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B-Blatt     *** 
******************************************************************************* 
Letzte TZ 6138/2025 
WOHNUNGSEIGENTUM 
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 
************************************* A1 ************************************** 
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 
   467/4   G GST-Fläche        *     1334 
             Bauf.(10)                451 
             Gärten(10)               883  Böckingstraße 13 
                                           Pilotengasse 118 
Legende: 
G: Grundstück im Grenzkataster 
*: Fläche rechnerisch ermittelt 
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 
Gärten(10): Gärten (Gärten) 
************************************* A2 ************************************** 
   3  a 4432/2006 Bauplatz (auf) 467/4 
      b 4684/2006 Berichtigung von Fehlern gem § 104 GBG 
   4  a 1798/2020 Vereinbarung über die Tragung von Aufwendungen für die 
          Liegenschaft gemäß § 32 Abs 8 WEG 2002 gem Pkt 10. und 11. 
          Wohnungseigentumsvertrag 2020-03-27 
************************************* B *************************************** 
  46 ANTEIL: 2/1635 
     Whitestone 118 GmbH & CoKG (FN 454928m) 
     ADR: Wohllebengasse 19/16, Wien   1040 
      a 4971/2016 IM RANG 4399/2016 Kaufvertrag 2016-08-11 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 Wohnungseigentum an Motorrad-Stellplatz in Garage M01 
      d gelöscht 
  47 ANTEIL: 2/1635 
     Whitestone 118 GmbH & CoKG (FN 454928m) 
     ADR: Wohllebengasse 19/16, Wien   1040 
      a 4971/2016 IM RANG 4399/2016 Kaufvertrag 2016-08-11 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 Wohnungseigentum an Motorrad-Stellplatz in Garage M02 
      d gelöscht 
************************************* C *************************************** 
   1  a 5365/1976 
          DIENSTBARKEIT der Duldung eines Korrosionskabels 
          gem Par 1 Vereinbarung 1976-07-07 hins Gst 467/1 467/4 für 
          Stadt Wien (Wiener Stadtwerke-Gaswerke) 
      b 4432/2006 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 
          1048 
  26    auf Anteil B-LNR 46 47 
      a 3505/2025 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (5 C 302/25s) 
  27    auf Anteil B-LNR 46 47 
      a 4381/2025 IM RANG 3505/2025 Einleitung des 
          Versteigerungsverfahrens zur Hereinbringung von 
          vollstr EUR 127,45 
          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-02-06 
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          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-03-06 
          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-04-06 
          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-05-06 
          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-06-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-02-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-03-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-04-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-05-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-06-06 
          Kosten EUR 239,75 u 4 % Z ab 2025-07-02 
          Antragskosten EUR 169,67 für WEG des Hauses Böckingstraße 
          13/Pilotengasse 118 (68 E 39/25h) 
*********************************** HINWEIS *********************************** 
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 
******************************************************************************* 
Grundbuch 07.12.2025 12:29:56 

 

3.2 Lage der Liegenschaft 
 

3.2.1 Lagebeschreibung 
Die Liegenschaft, in der sich die bewertungsgegenständlichen Wohnungseigentumsanteile 
befinden, liegt im 22. Wiener Gemeindebezirk Donaustadt. Der Bezirk befindet sich im 
nordöstlichen Stadtgebiet, umfasst eine Fläche von rund 100 km² und ist damit der flächenmäßig 
größte Bezirk Wiens. Donaustadt grenzt im Nordwesten an Floridsdorf, im Osten und Süden an 
das Bundesland Niederösterreich und im Südwesten an Simmering und Leopoldstadt. Im Westen 
bildet die Donau eine natürliche Grenze. Der Bezirk ist geprägt durch eine Mischung aus 
städtischer Bebauung, großflächigen Grünräumen, landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie 
weitläufigen Siedlungsgebieten. Die wichtigsten Naherholungsgebiete sind Alte Donau, 
Donauinsel und das Naturschutzgebiet Lobau. Die nachfolgenden Grafiken stellen die Lage des 
Bezirks innerhalb des Stadtgebietes sowie dessen Bezirksteile dar (Quelle: de.wikipedia.org): 

    

Die gegenständliche Liegenschaft liegt in der Katastralgemeinde Aspern in einer Seitenstraße der 
Groß-Enzersdorfer Straße, südlich von der Seestadt Aspern bzw. im Nahbereich des ehemaligen 
Opel-Werks (General Motors). Die Umgebung stellt ein aufgelockert bebautes Siedlungsgebiet 
dar. Der nachfolgende Planausschnitt zeigt die Lage innerhalb des Bezirkes (Quelle: wien.gv.at – 
Stadtplan): 
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Die nachfolgenden Planausschnitte zeigen die detaillierte Lage (Quelle: wien.gv.at – Stadtplan): 
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3.2.2 Verkehrsanbindung 
Es besteht durchschnittliche städtische Infrastruktur, durchschnittliche öffentliche Verkehrs-
anbindung (Buslinien 26A, 97A, 550, 552) und leichte Erreichbarkeit mit privaten Fahrzeugen. Der 
nachfolgende Planausschnitt stellt die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb 
von 20 Minuten ausgehend von der gegenständlichen Liegenschaft dar (Quelle: anachb.vor.at): 

 

 

3.2.3 Parkmöglichkeiten & Fahrradanbindung 
Das Plangebiet fällt werktags im Zeitraum von Montag bis Freitag von 09.00 bis 22.00 Uhr in die 
Regelung der Parkraumbewirtschaftung mit einer maximalen Parkdauer von zwei Stunden. In der 
näheren Umgebung sind keine Zonen für AnrainerInnenparkplätze vorhanden. Die nächst-
gelegenen öffentlichen Parkgaragen befinden sich in der Seestadt Aspern. Auf der 
gegenständlichen Liegenschaft ist eine Tiefgarage vorhanden. 

Der nachfolgende Kartenausschnitt (Quelle: wien.gv.at - Stadtplan) zeigt die Fahrradanbindung: 
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3.2.4 Statistische Lagedaten 
Nachfolgend werden statistische Daten zum Bezirk dargestellt (Quelle: Statistisches Jahrbuch 
der Stadt Wien 2024):  
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3.3 Umweltdaten 
In den nächsten Kapiteln werden Daten zu Umwelteinflüssen dargestellt, die die gegen-
ständliche Liegenschaft betreffen: 

 

3.3.1 Mobilfunk-Antennen 
In der näheren Umgebung befinden sich einige Mobilfunkantennen (Quelle: senderkataster.at): 
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3.3.2 Hochwasser-Risiko 
Für die gegenständliche Liegenschaft ist keine Hochwasser-Risikozone ausgewiesen (Quelle: 
hora.gv.at): 

Die Karten der Hochwasserrisikozonierung dienen einer Erstinformation über mögliche Gefährdungen durch 
verschiedene Hochwasserszenarien.  

Werden amtliche Auskünfte zu einem bestimmten Gebiet oder einer konkreten Adresse benötigt, erteilt diese auf 
Anfrage die zuständige Behörde. In der Regel ist dies die Gemeinde, die Bezirkshauptmannschaft oder die 
Fachabteilung beim Amt der Landesregierung. Aus der Tatsache, dass ein bestimmtes Gebiet nicht ausgewiesen ist, 
kann nicht geschlossen werden, dass hier keine Hochwassergefahr besteht. Grundsätzlich kann es überall zu 
Überschwemmungen kommen (z.B. durch extreme Niederschlagsereignisse).  

Die Ausweisung der Überschwemmungsgebiete für „Niedrige Gefährdung“ (=Überflutung bei 300-jährlichem 
Hochwasser möglich) erfolgt ohne Berücksichtigung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen (Dämme, Deiche, 
Mauern, etc.), wodurch der Zustand vor Errichtung allfälliger Bauten dargestellt bzw. das sogenannte Restrisiko (beim 
Versagen von Bauten bzw. beim Überschreiten des Bemessungsereignisses) ausgewiesen wird. Durch die Verwendung 
österreichweiter einheitlicher geographischer und hydrologischer Eingangsdaten verbunden mit einer einheitlichen 
hydrodynamischen Modellierung sind parzellenscharfe Aussagen weder möglich noch zulässig, auch wenn - soweit 
möglich - versucht wurde, bestehende Abflussuntersuchungen der Länder (mit Stand Juli 2021) in die Darstellung zu 
integrieren.  

Parzellenscharfe Aussagen sind in den Bundesländern (allerdings nicht flächendeckend) vorhanden und als 
Gefahrenzonenpläne, Abflussuntersuchungen oder Gefahrenkarten abrufbar. Sowohl der Maßstab als auch das 
Datenmodell ist hier ein anderes. Daraus leiten sich auch die Unterschiede in den Ergebnissen ab.  

Erfolgt im Landes-GIS keine Ausweisung einer Hochwassergefährdung bedeutete das jedoch nicht, dass an der 
gewählten Adresse auch tatsächlich keine solche Gefährdung besteht. Es ist auch möglich, dass aufgrund der nicht 
flächendeckend vorhandenen Untersuchungen des Landes in dem gewählten Abschnitt möglicherweise auch keine 
detaillierteren und parzellenscharfen Planungen vorliegt. 

(Quelle: hora.gv.at) 
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3.3.3 Erdbeben-Risiko 
Die gegenständliche Liegenschaft liegt in der nachfolgenden Erdbeben-Risikozone (Quelle: 
hora.gv.at): 

 
Die Karte der Erdbebengefährdung für Österreich stellt die „horizontale Referenz-Bodenbeschleunigung“ gemäß aktuell 
gültiger ÖNORM B 1998-1 dar. Diese angegebene Erdbebeneinwirkung wird in einem Zeitraum von 50 Jahren 
(durchschnittliche Gebäudenutzung) mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% nicht überschritten. 

Anders ausgedrückt: Die Wahrscheinlichkeit, dass die angegebene Erdbebenbelastung in 50 Jahren auftritt oder 
überschritten wird, beträgt somit 10%. Dies entspricht einer mittleren Wiederkehrperiode von 475 Jahren. 

Die Kartengenauigkeit beträgt zwei Kilometer, da die Lokalisierungsgenauigkeit von Erdbeben in diesem Rahmen liegt. 
Daher liegen in den Übergangsbereichen vereinzelt Orte augenscheinlich in der benachbarten Zone. In diesen Fällen 
gilt der beim jeweiligen Ort ausgewiesene agR-Wert. Die Zonenzuordnung ist in der Norm ausgeführt. Diese Zone ist 
dann zu nehmen, wohinein der ortspezifische agR-Wert fällt. Liegt der Wert genau an der Zonengrenze, so ist die höhere 
Zone zu wählen, für die dann höhere Auflagen gelten. 

(Quelle: hora.gv.at) 
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3.3.4 Umgebungslärm 
Nachfolgend werden Lärmkarten (Quelle: laerminfo.at) abgebildet. In diesen werden 
Lärmbelastungen in großen Gebieten dargestellt. Im Zuge von Aktionsplanungen wurden 2006 im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit für die Bewertung von Umgebungslärm 
die folgenden Schwellenwerte definiert: 

 

 

3.3.4.1 Lärm durch Straßenverkehr 
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3.3.4.2 Zusammenfassung der Lärmsituation 
Im Bereich der Liegenschaft werden laut obigen Lärmkarten die Schwellenwerte für die 
Aktionsplanung nicht überschritten; die im Nahbereich gelegene Groß-Enzersdorfer-Straße ist 
eine Hauptdurchzugsstraße durch den 22. Bezirk. Es ist ein hohes Verkehrsaufkommen gegeben.  

 

3.3.5 Kontaminierung / Altlasten 
Der gefertigte Sachverständige hat Erhebungen im Altlastenatlas des Umweltbundesamtes 
vorgenommen; die gegenständliche Liegenschaft ist darin nicht verzeichnet.  

Nachfolgend wird ein Ausschnitt aus dem Altlastenatlas abgebildet (Quelle: 
umweltbundesamt.at/altlasten): 

 

Etwaige Schadstoffbelastungen des im Bereich der Liegenschaft befindlichen Erdreiches oder 
der eingebrachten Baustoffe, welche gegebenenfalls bereits bei Errichtung des Gebäudes oder in 
den Folgejahren entstanden wären, finden im Gutachten keine Berücksichtigung. Die dafür 
notwendigen Untersuchungen übersteigen den geforderten Umfang der Begutachtung und 
könnten gegen gesonderten Auftrag von dafür entsprechend qualifizierten Fachfirmen nach dem 
jeweiligen Stand der Technik durchgeführt werden. 

Die Bewertung erfolgt unter der Annahme, dass hinsichtlich Grund und Boden bzw. des darauf 
errichteten Gebäudes keine Kontaminierung besteht, somit Abbruch- und Aushubmaterial 
jedenfalls in einer Baurest-Massendeponie ordnungsgemäß entsorgt werden kann.  
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3.4 Beschreibung der Liegenschaft 
 

3.4.1 Grundstücksbestand 
Die gegenständliche Liegenschaft umfasst eine Grundstücksfläche von 1.334 m². Das 
Grundstück stellt einen unregelmäßig figurierten, ebenen Eckbauplatz dar.  

Der nachfolgende Planausschnitt stellt die Liegenschaft dar (Quelle: wien.gv.at - Flächen-
widmung): 

 

Das Grundstück ist bereits vom Grundsteuerkataster in den Grenzkataster umgewandelt.  

Der Grenzkataster ist zum verbindlichen Nachweis der Grenzen der Grundstücke bestimmt. Die 
Grenzpunkte sind im System der Landesvermessung unter Anschluss an das amtliche 
Festpunktfeld vermessen und koordiniert und können jederzeit in der Natur wiederhergestellt 
werden. Die Zustimmung der Eigentümerinnen/Eigentümer der angrenzenden Grundstücke zum 
Verlauf der Grenzen waren jeweils Voraussetzung für die Eintragung in den Grenzkataster und sind 
im Technischen Operat des Vermessungsamtes archiviert. 
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3.4.2 Gebäudebestand 
Auf der gegenständlichen Liegenschaft befindet sich ein um die Jahre 2019/2020 in Massiv-
bauweise und freistehend errichtete Wohnhausanlage, welche im Zeitpunkt der Befundaufnahme 
Kellergeschoß, Erdgeschoß, Obergeschoß und drei Dachgeschoße umfasst. 

Das nachfolgende Orthofoto (Quelle: wien.gv.at – Flächenwidmungsplan) zeigt die Liegenschaft 
und den darauf errichteten Gebäudebestand.  

 

 

3.4.2.1 Beschreibung des Gebäudes  
Die wärmegedämmten Fassaden sind glatt verputzt und gemalen. An allen Gebäudefronten sind 
Balkone und Terrassen mit Metall-Brüstungen ausgeführt. Die Fenster sind als Kunststoffrahmen-
fenster mit außenliegenden Rollläden und überwiegend als französische Fenster mit Unterlichte 
ausgeführt. Im Dachgeschoß bestehen auch Dachflächenfenster. 

Die Garagenabfahrt ist rechts vom Gebäude an der Pilotengasse angeordnet und verfügt über ein 
Sektionaltor mit Belichtungseinsätzen und Gehflügel. Die Garagenrampe ist mit Gußbelag 
versehen. Die Garagendecke ist überwiegend mit Wärmedämmung ausgeführt, die Wände sind 
gemalen. An der Deckenuntersicht sind abgehängte Leitungsführungen montiert.  
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Der ebenfalls in der Pilotengasse gelegene Hauseingang ist über einen mit Betonsteinen 
befestigten Aufschließungsweg erreichbar und als einflügelige Metallrahmen-Türe mit Glasein-
satz und Seitenteil ausgeführt. Darüber ist ein Glas-Vordach angeordnet. 

Das allgemeine Stiegenhaus ist mit keramischem Bodenbelag versehen, die Wände und 
Deckenuntersichten sind verputzt und gemalen. Die Geschosse sind mittels einläufiger 
Treppenanlage mit keramischem Bodenbelag, einseitigem Metallgeländer und beidseitigem 
Handlauf aus Metall erschlossen. Im Untergeschoß sind unter anderem Fahrrad-/Kinder-
wagenabstellräume, ein Heizraum, ein zentraler Elektro-Verteilerraum und Einlagerungsräume 
angeordnet. Das Satteldach mit Gaupen ist als Blechdach ausgeführt, die Einfassungen und 
Rinnen bestehen ebenfalls aus Blech. 

Ein Personenaufzug mit Brandfallsteuerung ist eingebaut (Fabrikat „Kone“, Tragkraft 630 kg); 
dieser erschließt alle Geschosse. Eine Torsprechanlage ist vorhanden. 

 

3.4.2.2 Bau- und Erhaltungszustand 
Der Gebäudebestand befindet sich in einem dem Alter entsprechenden Bauzustand und in einem 
insgesamt sehr guten Erhaltungszustand. Im Zeitpunkt der Befundaufnahme wurde geringfügig 
rückgestauter Instandhaltungsbedarf festgestellt, wie folgt: 

• Grünverfärbungen an Fassade und Blechdach 
• Feuchteschäden im Heizraum 
• Geringfügige Putzabplatzungen an Mauerecken im Kellergeschoß 

Zu kurz- und mittelfristig anstehenden Instandhaltungsmaßnahmen, sind im Protokoll der 
Eigentümerversammlung vom 07.11.2023 (siehe Anhang F zu diesem Gutachten) folgende 
Problempunkte angeführt: 

• Wassereintritt in der Garage nach Regenfällen mit Pfützenbildung. 

Gemäß Auskunft des Vertreters der Hausverwaltung wurde dieses Problem zwischenzeitig 
behoben. 

Der Bau- und Erhaltungszustand des Gebäudes wurde im Zuge der Befundaufnahme 
ausschließlich durch äußeren Augenschein anlässlich der Befundaufnahme erhoben. Detaillierte 
bautechnische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Eine Beurteilung von Bauteilen, die 
nicht von außen eingesehen werden können (z.B. Fundamente) ist nicht möglich. Eine 
zerstörende Untersuchung über etwaige versteckte Baumängel sowie eine Zustandskontrolle 
gemäß ÖNORM B1300 ist nicht erfolgt.  

Über den Zustand der haustechnischen Anlagen (z.B. Heizungsanlage, etc.) liegen keine 
Informationen vor; es wird davon ausgegangen, dass diese in einem funktionstüchtigen Zustand 
sind, regelmäßig und fachgerecht instandgehalten werden. 

Ein Bauwerksbuch gemäß § 128a Bauordnung für Wien liegt nicht vor. 

 

3.4.2.3 Außenanlagen 
Die Liegenschaft ist an den Straßenfronten überwiegend mit Massivsockel und aufgesetztem 
Maschendraht- bzw. Metallgitterzaun eingefriedet.  
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Zu den Nachbarliegenschaften besteht ebenfalls Maschendrahtzaun zum Teil auf Massivsockel. 
An der Südseite des Gebäudes besteht entlang der Grundgrenze eine zum Teil mit 
Rasengittersteinen bzw. mit Gußbelag befestigte Fläche, die bereichsweise als PKW-Abstellplätze 
gewidmet ist. Weiters ist ein überdachter Müllcontainerplatz vorhanden. Die zu den 
Erdgeschoßwohnungen zugeordneten Eigengärten sind mit Maschendrahtzaun eingefriedet. Die 
nicht bebaute und befestigte Fläche ist begrünt und verfügt über Baum- und Strauchbestand. 

 

3.4.2.4 Barrierefreiheit 
Nach Ansicht des gefertigten Sachverständigen ist der Gebäudebestand entsprechend dem 
Gesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGStG) überwiegend als 
barrierefrei anzusehen; eine explizite Detailprüfung wurde nicht vorgenommen. 

 

3.4.2.5 Energiekennzahlen 
Gemäß Energieausweis von DEM Technisches Büro Ing. Christian Demuth vom 11.10.2017 
beträgt der spezifische Heizwärmebedarf für das Gebäude wie folgt: 

Referenz-Heizwärmebedarf    HWBRef,SK 26,20 kWh/m²a 
Heizwärmebedarf    HWBSK  20,88 kWh/m²a 
Gesamtenergieeffizienz-Faktor  fGEE  0,775 

Der Energieausweis wird im Anhang D zu diesem Gutachten auszugsweise beigelegt. 

 

3.4.2.6 Anschlüsse 
Anschlüsse an das städtische Versorgungssystem sind unter anderem hinsichtlich Strom, 
Wasser, Gas und Kanalisierung zugeleitet. Über den Zustand bzw. die Dimensionierung der Ver- 
und Entsorgungsleitungen kann ohne entsprechende Prüfbefunde keine Aussage getroffen 
werden. Für die Wertermittlung werden diese als uneingeschränkt funktionstüchtig 
angenommen. 

 

3.4.2.7 Wärme- und Warmwasserversorgung 
Die Beheizung und Warmwasseraufbereitung des Gebäudes erfolgt mittels zentraler Gas-
Heizung. Laut Wohnungseigentumsvertrag sind Sonnenkollektoren sowie eine Satelliten-
empfangsanlage am Dach montiert. Dem Protokoll der Eigentümerversammlung (siehe Anhang F 
zu diesem Gutachten) ist zu entnehmen, dass eine Rampenheizung für die Garagenrampe 
eingebaut ist. 

 

3.4.2.8 Baubehördliche Bescheide 
Der gefertigte Sachverständige hat Einsicht in den baubehördlichen Akt bei der MA37 genommen, 
nachfolgend werden die relevanten Bescheide zitiert: 

Mit Bescheid vom 07.05.2018 (MA 37/927003-2017-1) wurde die Errichtung des Gebäudes 
bewilligt. 
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Mit Bescheid vom 17.12.2019 (MA 37/927003-2017-33) wurden der 1. Planwechsel sowie die 
Errichtung eines Zubaues genehmigt. 

Die Fertigstellungsanzeige zu den oben angeführten Bescheiden wurde am 24.03.2020 
vollständig belegt. 

Die Bescheide und die Fertigstellungsanzeige werden im Anhang J dem Gutachten beigelegt. 

 

3.4.2.9 Baubehördlicher Überwachungsakt 
In dem bei der Baubehörde geführten Überwachungsakt liegt ein Bescheid vom 05.07.2019 (MA 
37/470446-2019-1) für die Herstellung von Klimageräten betreffend 2. Dachgeschoß und 3. 
Dachgeschoß, bestehend aus 5 Außengeräten und 14 Innengeräten. Laut einem auf dem 
Überwachungsakt befindlichen handschriftlichen Vermerk wurden diese Klimageräte zum 
Stichtag 04.02.2021 noch nicht errichtet. Ob die Klimageräte zwischenzeitlich eingebaut wurden, 
kann vom gefertigten Sachverständigen nicht festgestellt werden. 

 

3.4.2.10 Fotos der Wohnhausanlage 
Nachfolgend werden Fotos der Liegenschaft abgebildet: 
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3.4.3 Flächenwidmung und Bebauungsplan 
Im Flächenwidmungsplan sind die Widmungen der jeweiligen Grundflächen festgelegt (z.B. 
Bauland, Grünland, etc.). Im Bebauungsplan sind die Richtlinien (z.B. Gebäudehöhe, etc.) für die 
zulässige Bebauung auf Baulandflächen ersichtlich. 

Der zum Bewertungsstichtag gültige Flächenwidmungs- und Bebauungsplan (Plannummer: 7702, 
Kundmachung am 30.06.2005) weist für die Grundstücksfläche unter Einhaltung eines 
straßenseitigen, 5 bzw. 8 m tiefen Vorgartens, für eine Trakttiefe von ca. 18 bzw. 25 m die Widmung 
Bauland Wohngebiet, Bauklasse I mit 7,5 m Höhenbeschränkung, offene oder gekuppelte 
Bauweise aus. Die restliche Grundstücksfläche ist gärtnerisch zu gestalten.  

Nachfolgend wird ein Ausschnitt aus dem zum Bewertungsstichtag gültigen Flächenwidmungs- 
und Bebauungsplan abgebildet (Quelle: wien.gv.at – Flächenwidmung): 
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Für die gegenständliche Liegenschaft gelten darüber hinaus die nachfolgenden besonderen 
Bestimmungen: 

• Auf den mit BB2 bezeichneten Flächen ist die Bebaubarkeit der Bauplätze mit einer Fläche 
von mehr als 1.500 m² mit 25 % beschränkt. 

• Auf den mit BB3 bezeichneten Grundflächen sind die nicht bebauten Grundflächen 
gärtnerisch auszugestalten. 

Nachfolgend wir die Legende zum Flächenwidmungs- und Bebauungsplan dargestellt: 
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3.5 Bewertungsgegenständliche Motorrad-Stellplätze M01 & M02 
An der gegenständlichen Liegenschaft ist Wohnungseigentum begründet. Unter Wohnungs-
eigentum versteht man das ausschließliche Nutzungsrecht an einer bestimmten Einheit 
(beispielsweise Büro, Wohnung, Lager, etc.). Gesetzliche Basis bildet das Bundesgesetz über das 
Wohnungseigentum (Wohnungseigentumsgesetz 2002). 

 

3.5.1 Bewertungsgegenstand laut Grundbuch 
Der nachfolgende Auszug aus dem B-Blatt des Grundbuches stellt die laut Gerichtsauftrag 
bewertungsgegenständlichen Wohnungseigentumsanteile dar: 

************************************* B *************************************** 
  46 ANTEIL: 2/1635 
     Whitestone 118 GmbH & CoKG (FN 454928m) 
     ADR: Wohllebengasse 19/16, Wien   1040 
      a 4971/2016 IM RANG 4399/2016 Kaufvertrag 2016-08-11 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 Wohnungseigentum an Motorrad-Stellplatz in Garage M01 
      d gelöscht 
  47 ANTEIL: 2/1635 
     Whitestone 118 GmbH & CoKG (FN 454928m) 
     ADR: Wohllebengasse 19/16, Wien   1040 
      a 4971/2016 IM RANG 4399/2016 Kaufvertrag 2016-08-11 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 Wohnungseigentum an Motorrad-Stellplatz in Garage M02 
      d gelöscht 

 

3.5.2 Bewertungsgegenstand laut Nutzwertfestsetzung 
Im Nutzwertgutachten sind die im Grundbuch verbücherten Mindestanteile der einzelnen 
Wohnungseigentumsobjekte ausgewiesen. Für die gegenständliche Liegenschaft wurden die 
Nutzwerte mit Gutachten von Arch. Dipl.-Ing. Thomas Wagensommer vom 20.02.2020 
festgesetzt. 

Der nachfolgende Auszug aus der Nutzwertgutachten stellt Ausmaß und Nutzwert der 
bewertungsgegenständlichen Wohnungseigentumsanteile dar: 

 

 

Die bewertungsgegenständliche Wohnungseigentumsanteile umfassen demnach die nach-
folgenden Nutzflächen: 
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  Motorrad-Stellplatz in Garage M01  3,30 m² 
  Motorrad-Stellplatz in Garage M02  3,30 m² 

 

3.5.3 Grundriss und Nutzfläche laut Bestandsplan 
Nachfolgend werden Auszüge aus dem bei der Baubehörde eingesehen Plan in der Übersicht und 
im Detail (jeweils mit gelben Lage-Vermerk durch den gefertigten Sachverständigen) abgebildet: 
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3.5.4 Beschreibung der Motorrad-Stellplätze 
Die bewertungsgegenständlichen Motorrad-Stellplätze sind jeweils mittels Bodenmarkierung 
gekennzeichnet. Der Motorrad-Stellplatz 02 ist eben; der Motorrad Stellplatz 01 weist eine 
geringfügig ansteigende Neigung (Richtung Garagenrampe) auf. 

 

3.5.5 Monatliche Kosten für die Motorrad-Stellplätze 
Laut Monatsvorschreibungen ab Juli 2025 von Immobilienverwaltung Barilich GmbH betragen die 
monatlichen Kosten wie folgt: 

Motorradstellplatz M01 

 

Motorradstellplatz M02 

 

 

3.5.6 Bestandssituation der Motorrad-Stellplätze  
Dem gefertigten Sachverständigen liegen keine Angaben darüber vor, ob die Stellplätze vermietet 
sind. Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme waren keine Fahrzeuge auf den Stellplätzen abgestellt. 
Im Hinblick darauf, dass von der verpflichteten Partei bei der Befundaufnahme niemand 
teilgenommen hat, war eine Befragung nicht möglich. Gemäß Auskunft evi.gv.at wurde die 
verpflichtete Partei im Firmenbuch infolge beendeter Liquidation gelöscht. Für die Wertermittlung 
wird die Bestandsfreiheit unterstellt. 
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3.5.7 Vorzugspfandrecht 
Im Grundbuch sind zu den bewertungsgegenständlichen Wohnungseigentumsanteilen folgende 
Vorzugspfandrechte angemerkt: 

************************************* C *************************************** 
  26    auf Anteil B-LNR 46 47 
      a 3505/2025 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (5 C 302/25s) 
  27    auf Anteil B-LNR 46 47 
      a 4381/2025 IM RANG 3505/2025 Einleitung des 
          Versteigerungsverfahrens zur Hereinbringung von 
          vollstr EUR 127,45 
          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-02-06 
          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-03-06 
          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-04-06 
          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-05-06 
          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-06-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-02-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-03-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-04-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-05-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-06-06 
          Kosten EUR 239,75 u 4 % Z ab 2025-07-02 
          Antragskosten EUR 169,67 für WEG des Hauses Böckingstraße 
          13/Pilotengasse 118 (68 E 39/25h) 
 

Hinweis: Nachfolgend wird § 27 (3) Wohnungseigentumsgesetz 2002 zitiert: 

Die durch das Vorzugspfandrecht besicherte Forderung ist im Fall einer Zwangsversteigerung des 
Miteigentumsanteils durch Barzahlung zu berichtigen, soweit sie in der Verteilungsmasse (§ 215 
der Exekutionsordnung) Deckung findet, ansonsten aber vom Ersteher ohne Anrechnung auf das 
Meistbot zu übernehmen. 

 

3.5.8 Rückstand 
Gemäß den von Immobilienverwaltung Barilich GmbH übermittelten Kontoauszügen besteht zum 
Stichtag 22.10.2025 ein Rückstand der verpflichteten Partei gegenüber der Eigentümer-
gemeinschaft in folgender Höhe: 

  Motorrad-Stellplatz in Garage M01  EUR 100,73 
  Motorrad-Stellplatz in Garage M02  EUR 101,83 

Bis zum Stichtag der Ausfertigung des Gutachtens könnte sich der Rückstand erhöht haben.  

 

3.5.9 Fahrnisse 
Auf den bewertungsgegenständlichen Motorrad-Stellplätzen waren im Zeitpunkt der 
Befundaufnahme keine Fahrnisse gelagert. 

 

3.5.10 Zubehör 
Es ist kein Zubehör vorhanden und daher auch nicht bewertungsgegenständlich. 
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3.5.11 Fotos der KFZ-Abstellplätze 

    

 

 

3.6 Sonstiges 
 

3.6.1 Stand der Reparatur-Rücklage 
Gemäß Wohnungseigentumsgesetz haben die Wohnungseigentümer eine angemessene 
Rücklage für künftige Aufwendungen (beispielsweise Instandhaltungen) zu bilden. 

Laut Rücklagen-Abrechnung von Immobilienverwaltung Barilich GmbH beträgt der Stand der 
Reparatur-Rücklage per 31.12.2024 rund EUR 30.345,00. 

 

3.6.2 Abgabenrückstände 
Laut Auskunft der Stadt Wien (Referat Zentrale Einbringung) vom 24.10.2025 bestehen 
hinsichtlich der gegenständlichen Liegenschaft keine Abgabenrückstände. 

 

3.6.3 Einheitswert 
Gemäß Auskunft vom Finanzamt Österreich bzw. Einheitswertbescheid beträgt der Einheitswert 
wie folgt: 
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 Einheitswertaktenzeichen  12 004-2-0560/0 

Einheitswert der gesamten Liegenschaft  EUR 244.300,00 
Einheitswert für die gegenständlichen Anteile EUR          597,69 
Grundsteuermessbetrag  EUR          483,12 

Der vom Finanzamt übermittelte Einheitswertbescheid wird im Anhang C zu diesem Gutachten 
auszugsweise beigelegt. 

 

3.6.4 Darlehen 
Laut Auskunft der Hausverwaltung bestehen keine Darlehen zu Lasten der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft (z.B. Sanierungsdarlehen, Förderungsdarlehen, etc.). 

 

3.6.5 Gehsteigmängel – Gehsteigübernahme 
Gemäß Auskunft der Magistratsabteilung 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) wurde der 
Gehsteig aufgrund von Mängeln noch nicht in die bauliche Erhaltung durch die Stadt Wien 
übernommen. Nachfolgend wir das Auskunftsschreiben abgebildet: 
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3.6.6 Vereinbarungen im Wohnungseigentumsvertrag 
Im A2-Blatt des Grundbuches ist nachfolgende Vereinbarung verbüchert: 

************************************* A2 ************************************** 
   4  a 1798/2020 Vereinbarung über die Tragung von Aufwendungen für die 
          Liegenschaft gemäß § 32 Abs 8 WEG 2002 gem Pkt 10. Und 11. 
          Wohnungseigentumsvertrag 2020-03-27 

Der Wohnungseigentumsvertrag ist zur Gänze im Anhang I dieses Gutachtens beigelegt. Die oben 
angeführten Punkte sowie alle weiteren Vereinbarungen können dem Wohnungseigentumsvertrag 
im Anhang entnommen werden. 

 

3.6.7 Dienstbarkeit (dingliches Recht) 
Im C-Blatt des Grundbuches ist nachfolgende Dienstbarkeit verbüchert: 

************************************* C *************************************** 
   1  a 5365/1976 
          DIENSTBARKEIT der Duldung eines Korrosionskabels 
          gem Par 1 Vereinbarung 1976-07-07 hins Gst 467/1 467/4 für 
          Stadt Wien (Wiener Stadtwerke-Gaswerke) 
      b 4432/2006 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 
          1048 

Nachfolgend wird der Dienstbarkeitsvertrag abgebildet: 

 

  



Seite 36 
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Die Position der gegenständlichen Liegenschaft wurde vom gefertigten Sachverständigen im 
obigen Plan rot markiert. Die Dienstbarkeit für das Korrosionsschutzkabel verläuft 
dementsprechend entlang der Straßenfronten der Liegenschaft.  

  



Seite 38 
 
 
 
Hinweis: Nachfolgend wird § 200 Exekutionsordnung zitiert: 

(1) Dienstbarkeiten, Ausgedinge und andere Reallasten, denen der Vorrang vor dem 
Befriedigungsrecht eines betreibenden Gläubigers oder einem eingetragenen Pfandrecht 
zukommt, sind vom Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen. 
Nachfolgende Lasten sind nur insoweit zu übernehmen, als sie nach der ihnen 
zukommenden Rangordnung in der Verteilungsmasse Deckung finden. 

(1a) Dienstbarkeiten, die der leitungsgebundenen Energieversorgung dienen und nicht nach 
anderen Bestimmungen ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen sind, sind dann 
ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen, wenn der aus der Dienstbarkeit 
Berechtigte unwiderruflich erklärt hat, den vom Sachverständigen ermittelten Wert der 
Dienstbarkeit zu zahlen. 

Der gefertigte Sachverständige weist (ohne einer rechtlichen Beurteilung des Gerichtes vorgreifen 
zu wollen) darauf hin, dass die Dienstbarkeit durch einen etwaigen Ersteher ohne Anrechnung auf 
das Meistbot zu übernehmen ist. 

Aus Sicht des gefertigten Sachverständigen hat diese Dienstbarkeit keine Auswirkung auf die 
Nutzbarkeit bzw. auf den Verkehrswert der bewertungsgegenständlichen Motorrad-Stellplätze. 

 

3.7 Hinweis zur Besichtigungsmöglichkeit 
Im Zuge der gerichtlichen Versteigerung und vor dem Versteigerungstermin ist im Regelfall eine 
Besichtigung des Bewertungsgegenstandes möglich. Der Besichtigungszeitpunkt kann der 
Ediktsdatei entnommen werden. Der gefertigte Sachverständige empfiehlt, von dieser 
Besichtigungsmöglichkeit Gebrauch zu machen und den Bewertungsgegenstand persönlich in 
Augenschein zu nehmen.  
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4. Gutachten 
 

4.1 Vorbemerkungen 
Bei der Wertermittlung wird auf alle im Befund getroffenen Feststellungen und die Verhältnisse 
auf dem jeweiligen Immobilienmarkt zum Bewertungsstichtag Rücksicht genommen. Besondere 
Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen bleiben unberücksichtigt.  

 

4.2 Bewertungsauftrag 
Mit Beschluss vom 20.10.2025 zu GZ 68 E 39/25h des Bezirksgerichtes Donaustadt wurde der 
gefertigte Sachverständige beauftragt, eine Beschreibung und Schätzung der Liegenschaft 
inklusive allfälligen Zubehör: 

 

1220 Wien, Böckingstraße 13 / Pilotengasse 118 
EZ 6028, KG 01651 Aspern, BG Donaustadt 

vorzunehmen.  

 

4.3 Bewertungsprämissen 
Auf Basis aller vorliegenden Informationen, welche im Befund ausführlich dargestellt sind, wird 
für die Wertermittlung von folgenden Prämissen ausgegangen:  

• Bestandsfreiheit 
• Geldlastenfreiheit 
• Keine außerbücherlichen Lasten 
• Keine wertbeeinflussenden Nutzungseinschränkungen durch die Dienstbarkeit 
• Keine wesentlichen offenen baubehördlichen Aufträge 
• Kontaminationsfreiheit 
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4.4 Erläuterungen zur Bewertungsmethodik 
Der Verkehrswert definiert sich gemäß § 2 LBG (Liegenschaftsbewertungsgesetz) wie folgt: 

(1) Sofern durch Gesetz oder Rechtsgeschäft nichts anderes bestimmt wird, ist der Ver-
kehrswert der Sache zu ermitteln. 

(2) Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im 
redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

(3) Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen 
haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens oder allenfalls die Kombination von solchen bleibt 
gemäß § 7 LBG dem Sachverständigen überlassen, dabei ist auch Bedacht auf den Stand der 
Wissenschaft zu nehmen: 

(1) Soweit das Gericht oder die Verwaltungsbehörde nichts anderes anordnen, hat der 
Sachverständige das Wertermittlungsverfahren auszuwählen. Er hat dabei den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft und die im redlichen Geschäftsverkehr bestehenden 
Gepflogenheiten zu beachten. Aus dem Ergebnis des gewählten Verfahrens ist der Wert 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln.  

(2) Sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden (§ 3 Abs. 2), so 
ist aus deren Ergebnissen der Wert unter Berücksichtigung der Verhält-nisse im redlichen 
Geschäftsverkehr zu ermitteln. 

Das Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) bestimmt in § 3 Abs. 1, dass für die Bewertung jene 
Wertermittlungsverfahren anzuwenden sind, welche dem Stand der Wissenschaft entsprechen. 
Dabei kommen insbesondere Vergleichs-, Ertrags- sowie Sachwertverfahren in Betracht. Das 
prinzipiell in gerichtlichen und verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten anzuwendende Gesetz 
hat sich in der gelebten Geschäftspraxis auch für Privataufträge etabliert und findet allgemeine 
Anerkennung. 

Neben den normierten Verfahren entsprechen weitere nationale und internationale Methoden 
dem Stand der Wissenschaft und können sohin zur Anwendung bei Ermittlung des 
Verkehrswertes gelangen. Als Beispiel hierfür sind das Residualwertfahren oder die Discounted-
Cash-Flow-Methode zu nennen. 

Der mit der Ermittlung des Verkehrswertes einer Liegenschaft betraute Sachverständige hat auf 
Basis seiner fundierten Fach- und Marktkenntnis jenen Preis zu ermitteln, der bei einer 
Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann. Da die 
Ermittlung des angemessenen Verkehrswertes einer Liegenschaft keine mathematische 
Abhandlung darstellt, sondern zahlreiche wertdeterminierende Faktoren in unterschiedlicher 
Gewichtung zu berücksichtigen sind, ist auch die Bestimmung des LBG, wonach die Wahl der 
anzuwendenden Methodik dem Sachverständigen obliegt, sinnvoll und nachvollziehbar. 

 

4.5. Gewähltes Wertermittlungsverfahren 
Garagenplätze bzw. Wohnungseigentumsobjekte sind im Regelfall im Vergleichswertverfahren zu 
bewerten.  
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Im gegenständlichen Fall wird für die Wertermittlung davon ausgegangen, dass keinerlei 
Bestands- oder Nutzungsrechte aufrecht sind. Die Wertermittlung wird daher im Wege des 
Vergleichswertverfahrens vorgenommen – siehe fachliche Ausführungen im Anhang A.5.3 dieses 
Gutachtens. 

 

4.6 Wertermittlung 
 

4.6.1 Vergleichswerte / Kaufpreise zu Motorradstellplätzen  
Der gefertigte Sachverständige hat im Grundbuch Erhebungen zu Verkäufen hinsichtlich 
Motorrad-Stellplätze vorgenommen. Die erhobenen Vergleichswerte werden in der 
nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

 

Festzuhalten ist, dass Zustand, Größe und Konfiguration der einzelnen Vergleichsobjekte nicht 
bekannt ist, da diesbezügliche Hinweise in Kaufverträgen regelmäßig fehlen. Diesbezügliche 
Anpassungen werden nicht vorgenommen, vielmehr wird eine Brandbreite abgebildet. 

 

4.6.2 Kalkulationsansatz zur Ermittlung des Verkehrswertes 
Nach Beurteilung des gefertigten Sachverständigen und unter Berücksichtigung aller in diesem 
Gutachten dargestellten Ausführungen sowie der erhobenen Vergleichswerte wird ein 

Verkehrswert in Höhe von EUR 5.000,00 je Motorrad-Stellplatz 

angenommen.  

  

Datum Bezirk Adresse Kaufgegenstand
Kaufpreis

in EUR
Anzahl

Stellplätze
Kaufpreis

je Stellplatz
18.12.2020 1020 Stuwerstraße 38 G26 5.000,00      1 5.000,00      
29.04.2021 1190 Zuckerkandlgasse 59 Nr. 24, 2. KG 4.000,00      1 4.000,00      
30.07.2021 1220 Wulzendorfstraße 22A KFZ-Abstellplatz Motorrad 1 3.500,00      1 3.500,00      
18.02.2022 1020 Wehlistraße 291 Motorrad M 105 5.100,00      1 5.100,00      
08.04.2022 1020 Wehlistraße 291 Abstellplatz für Motorrad M 305 4.700,00      1 4.700,00      
08.04.2022 1020 Wehlistraße 291 Abstellplatz für Motorrad M 306 4.700,00      1 4.700,00      
20.05.2022 1020 Wehlistraße 291 Abstellplatz für Motorrad M 103 5.600,00      1 5.600,00      
20.05.2022 1020 Wehlistraße 291 Abstellplatz für Motorrad M 104 5.600,00      1 5.600,00      
02.12.2022 1020 Wehlistraße 291 M 304 4.800,00      1 4.800,00      
05.12.2022 1020 Wehlistraße 291 M 307, M 308 9.400,00      2 4.700,00      
18.01.2023 1020 Am grünen Prater 10 M-AP 5 5.000,00      1 5.000,00      
17.02.2023 1020 Am grünen Prater 10 Motorrad-Stellplatz 1 5.000,00      1 5.000,00      
17.02.2023 1020 Am grünen Prater 10 Motorrad-Stellplatz 4 5.000,00      1 5.000,00      
23.03.2023 1220 Ogugasse 5 M AP 58 5.900,00      1 5.900,00      
23.03.2023 1220 Ogugasse 5 M AP60, M AP49 11.800,00    2 5.900,00      
10.03.2025 1210 Nordbahnanlage 3 KFZ-Motorradstellplatz m1, m2, m3 13.500,00    3 4.500,00      

Min-Wert 3.500,00        
Max-Wert 5.900,00        

Mittel-Wert 4.937,50        
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4.6.3 Umsatzsteuer 
Der in diesem Gutachten in Kapitel 5 ausgewiesene Verkehrswert enthält keine Umsatzsteuer. 

 

4.6.4 Hinweise zur aktuellen Marktsituation 
Es ist festzuhalten, dass der Verkehrswert zum Stichtag der Befundaufnahme ermittelt wird und 
für diesen Zeitpunkt als marktkonform zu bezeichnen ist.  

Der gefertigte Sachverständige weist darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Marktmechanismen 
ein verlängerter Verwertungszeitraum vorauszusehen ist. Dies ist insbesondere auf die derzeit 
geltenden Finanzierungsrichtlinien als auch auf das erhöhte Zinsniveau zurückzuführen. Unter 
Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation ist von einer erhöhten Volatilität am 
Immobilienmarkt auszugehen. 

Es wird weiters darauf hingewiesen, dass der ausgewiesene Verkehrswert daher nicht unbedingt 
jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist. Der Immobilienmarkt weist eine 
mehr oder weniger große Streuung auf. Daher ist der ermittelte Verkehrswert mit einer 
entsprechenden Bandbreite nach oben oder unten zu verstehen.  
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5. Verkehrswert

Der bestands- u nd getdtastenf reie Verkehrswert
der bewertu ngsgegenständ tichen Wohn u ngseigentumsa ntei [e

2/1635-Anteite * Motorrad-StetLptatz in Garage M01

2/1635-Anteite - Motorrad-Stel.tptatz in Garage M02

an der Liegenschaft

1220 Wien, BöckingstraBe 13 / Pitotengasse 118

EZ 6028, KG 0-1651 Aspern, BG Donaustadt

beträgt zu m Bewertu n gsstichta g 20.1 1 .2CI25

unter Berücksichtigung atter Ausführungen in Befund und Gutachten

sowie der Situation a m I mmobitien marK wie fol.gt:

Motorrad-Stel,lptatz in Garage M01 EUR 5.000,00

Motorrad-§teltptatz in Garage M02 EUR 5.000,00

Wien, am 08.12.2025

Matthias Funk-Fantini
Attgemein beeideter und gerichttich

zertifizierter Sachverständiger
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Anhang A – Allgemeine Hinweise 
 

A.1 Allgemeine Erläuterungen 
• Dieses Gutachten basiert auf den gesetzlichen Grundlagen laut “Bundesgesetz über die 

gerichtliche Bewertung von Liegenschaft (Liegenschaftsbewertungsgesetz – LBG)” in der zum 
Ausfertigungsstichtag gültigen Fassung. 

• Maßgeblich für die Berücksichtigung einer allfälligen Umsatzsteuer ist die Frage hinsichtlich 
der privaten oder unternehmerischen Nutzung. Ist der Liegenschaftseigentümer oder Käufer 
zum Vorsteuerabzug berechtigt, erfolgt keine Berücksichtigung der Umsatzsteuer. Im Falle 
einer gemischten Nutzung sind eventuelle Umsatzsteueranteile angemessen berücksichtigt. 

• Etwaig angeführte Normen (z.B. ÖNORMEN) weisen lediglich Empfehlungscharakter auf. Eine 
Anwendung dieser Empfehlungen erfolgt ausschließlich nur mit ausdrücklichem Hinweis 
darauf.  

• Die allgemeinen Ausführungen hinsichtlich der Bewertungsmethodik umfassen in ihrer 
Ganzheitlichkeit auch die Empfehlungen der ÖNORMEN, wobei daraus jedoch nicht darauf zu 
schließen ist, dass diese im Gutachten exklusiv zur Anwendung gelangen. 

• Die Wertermittlung (Bewertung) erfolgt grundsätzlich unter Berücksichtigung eines 
marktüblichen Verwertungszeitraumes. In Sonderfällen, bei denen eine Abweichung davon zu 
erwarten ist, wird im Gutachten darauf hingewiesen. 

• Die tatsächlich angewandten Wertermittlungsmethoden werden im Gutachten bewertungs-
spezifisch abgebildet. 

• Etwaige Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Herstellungskosten werden vom gefertigten 
Sachverständigen auf Basis der Erfahrungswerte und unter Berücksichtigung von Lage, 
Nutzungsart und weiteren marktkonformen Merkmalen angesetzt. 

• Bestands- bzw. Mietverträge können nur dann geprüft werden, sofern diese seitens des 
Auftraggebers zur Verfügung gestellt werden. Für die Bewertung der Liegenschaft wird von der 
Richtigkeit vorliegender Unterlagen und übergebener Informationen ausgegangen. 

• Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der Bewertungsgegenstand dem baube-
hördlichen Konsens entspricht, dass eine Benützungsbewilligung vorliegt und dass keine 
wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Bauführung vom genehmigten Bauplan 
vorliegen bzw. sämtliche behördlichen Auflagen erfüllt sind. Sollten Abweichungen bekannt 
sein, werden diese im Befund separat dargestellt. Es werden keine Prüfungen hinsichtlich 
etwa fehlender behördlicher Genehmigungen etc. durchgeführt, wenn dies nicht gesondert 
beauftragt wurde. 

• Flächenmaße und sonstige Maße werden vom gefertigten Sachverständigen nicht geprüft. Es 
erfolgt eine überschlägige Plausibilisierung der Flächen. Die Flächenausmaße und 
Nutzungen werden anhand der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten bzw. erhobenen 
Unterlagen abgeleitet. 

• Prüfungen von Betriebsanlagengenehmigungen bzw. Widmungen von Gebäuden können 
ohne Einsichtnahme in die entsprechenden Bescheide nicht durchgeführt werden. Für die 
Bewertung wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass sämtliche Nutzungen dem 
gesetzlichen Konsens entsprechen. Sofern diesbezüglich detaillierte Unterlagen vorliegen, 
wird hierzu im Befund gesondert Stellung genommen. 

• Die Bewertung von Rechten und Lasten erfolgt unter Berücksichtigung der vorgelegten 
Urkunden. Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn 
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diese dem Sachverständigen bekannt sind. Wenn diesbezüglich dem Sachverständigen keine 
Informationen bekannt gegeben wurden, basiert der ausgewiesene Wert des Gutachtens auf 
der Annahme, dass keine außerbücherlichen Rechte und Lasten vorliegen. 

• Der Bau- und Erhaltungszustand der Gebäude wird lediglich durch äußere Befundaufnahme, 
dem Augenschein nach, festgestellt und klassifiziert. Eine detaillierte Untersuchung des 
Bauzustandes (durch eine zerstörende Untersuchung über etwaige versteckte Baumängel 
sowie eine Zustandskontrolle gem. ÖNORM B1300 bzw. B1301) wird nicht durchgeführt und 
ist daher nicht vom Auftragsumfang umfasst. 

• Ob vorhandene technische Gebäudeausstattungen (Elektrotechnik, Heizanlagen, Klima-
anlage, Sonderausstattungen, Betriebsausstattungen, etc.) den aktuell geltenden 
gesetzlichen Vorschriften entsprechen, kann vom gefertigten Sachverständigen nicht 
abschließend beurteilt werden. Für die Wertermittlung werden diese als uneingeschränkt 
funktionstüchtig angenommen. 

• Der Bewertung werden nur jene Umstände zugrunde gelegt, die im Zuge einer ordnungs-
gemäßen und angemessenen Erhebung des Sachverhaltes auf Basis der zur Verfügung 
gestellten Unterlagen sowie auf Basis der Begehung vor Ort erkennbar sind. Weitergehende 
Erhebungen sind vom Auftragsumfang nicht erfasst. 

• Die Bewertung erfolgt ohne Berücksichtigung des im Bewertungsgegenstand vorhandenen 
Mobiliars und der dort befindlichen Einrichtungsgegenstände. Unselbstständige Bestandteile 
(Haustechnik-Installationen, Einbauküchen, Sanitäreinbauten und dergleichen) sind in der 
Wertermittlung angemessen berücksichtigt. 

• Die Übermittlung des Gutachtens erfolgt im Wege des elektronischen Rechtsverkehrs. Die 
Gültigkeit dieses Dokuments wird durch die elektronische Einbringung sowie der damit 
erforderlichen Identifizierung des gefertigten Sachverständigen mittels ID-Austria bestätigt. 

 

A.2 Allgemeine Gutachtensgrundlagen 
• Bundesgesetz über die gerichtliche Bewertung von Liegenschaften (LBG) 
• Bundesgesetz über das Wohnungseigentum (WEG 2002) 
• Bundesgesetz vom 12. November 1981 über das Mietrecht (MRG) 
• Bundesgesetz vom 08. März 1979 über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen (WGG) 
• Bundesgesetz über die Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises beim Verkauf und bei der 

In-Bestand-Gabe von Gebäuden und Nutzungsobjekten (EAVG 2012) 
• Bundesgesetz vom 16. Juli 1971 über die einmalige Gewährung einer Sonderbegünstigung für 

die vorzeitige Rückzahlung von Wohnbaudarlehen der öffentlichen Hand (Rückzahlungs-
begünstigungsgesetz) 

• Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987 
• Landesspezifische Raumordnungsgesetze 
• Landesspezifische Baugesetze bzw. Bauordnungen 
• Standesregeln des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen 
• Bundesgesetz über die allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 

und Dolmetscher (SDG) 
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A.3 Allgemeine Informationsquellen und Erhebungen 
• Luftbilder (Quellenangabe direkt bei den Abbildungen) 
• Flächenwidmungspläne 
• Bebauungsbestimmungen 
• Erhebungen bei Bundesanstalt Statistik Österreich 
• Erhebungen bei Magistraten, Gerichten, Baubehörden bzw. Gemeindeämtern 
• Erhebungen beim Forum Mobilfunkkommunikation 
• Erhebungen beim Umweltbundesamt Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
• Erhebungen beim Bundesministerium Klima- und Umweltschutz 
• Erhebungen am regionalen Immobilienmarkt 
• Recherchen im Internet 
• Erhebungen in Vergleichswert-Datenbanken (z.B. immonetzt.at, etc.) 
• Erhebungen im Grundbuch bzw. in der Urkundensammlung 
• Befragungen im Kollegenkreis 
• OIB-Richtlinien 
• Div. ÖNORMEN (z.B. B1802-1, B1300, B1301, etc.) 

 

A.4 Literaturverzeichnis (Fachliteratur) 
• „Liegenschaftsbewertung“, Heimo Kranewitter, 7. Auflage 2017 
• „Der Wert von Immobilien“, Seiser / Kainz, 1. Auflage 2011 
• „Die Nutzungsdauer“, Seiser, 1. Auflage 2020 
• „Immobilienbewertung Österreich“, Bienert / Funk, 4. Auflage 2022 
• „Bewertung von Spezialimmobilien“, Bienert, 2. Auflage 2018 
• „Immobilien-Preisspiegel 2024“, Wirtschaftskammer Österreich 
• „Immolex“, Verlag Manz, laufende Ausgaben 
• „Sachverständige“, Linde Verlag, Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Sachverständigen, laufende Ausgaben 
• „WOBL Wohnrechtliche Blätter“, Verlag Österreich, laufende Ausgaben 
• „Der Nutzungsdauerkatalog baulicher Anlagen und Anlagenteile“, Hauptverband der 

allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen, Auflage Juni 2020 
• Wissensdatenbank des Hauptverbandes der allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Sachverständigen Österreichs 

 

A.5 Fachliche Ausführungen 
 

A.5.1 Erläuterungen zur Restnutzungsdauer 
Die Restnutzungsdauer wird vom technischen Zustand des Gebäudes und der wirtschaftlichen 
Nutzungsfähigkeit bestimmt.  
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Gemäß herrschender Lehre ist die wirtschaftliche Restnutzungsdauer unter Berücksichtigung 
des Bau- und Erhaltungszustandes sowie der wirtschaftlichen Verwendungsfähigkeit nach der 
Marktlage und unabhängig von Alter sowie Wertermittlungszweck einzuschätzen; persönliche 
oder ungewöhnliche Verhältnisse haben dabei außer Ansatz zu bleiben. 

Für die Festsetzung der Restnutzungsdauer erscheint es notwendig, die Begriffe technische 
Lebensdauer und wirtschaftliche Nutzungsdauer zu definieren, weil diese oft missverständlich 
angewendet oder verstanden werden: 

Technische Nutzungsdauer 

Die technische Lebensdauer eines Gebäudes hängt im Wesentlichen von Haltbarkeit der 
tragenden Bauteile ab und wird von der Qualität des Baumaterials bestimmt. An den 
Rohbauteilen eines Gebäudes (z.B. Fundamente, Außenwände, Decken, Treppen, etc.) können 
faktisch keine Erneuerungs- oder Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden. Neben der Güte 
der gewählten Baustoffe (z.B. Stahlbeton, Ziegel, Holz, Fertigteile, etc.) kommt auch der 
fachgerechten Verarbeitung ein großer Stellenwert zu. Die Qualität des Rohbaus bestimmt somit 
die Lebensdauer eines Gebäudes.  

Die Ausbauteile eines Gebäudes (dazu zählen im Wesentlichen Innen- und Außenverputz, Dach-
eindeckung, Fußböden, Fenster und Türen, HKLS-Installationen, Aufzüge etc.) sind von kürzerer 
Dauer und müssen, will man die Lebensdauer des Rohbaus annähernd nutzen, ein- bis mehrmals 
erneuert werden. Es ist jedoch ausdrücklich festzustellen, dass die Erneuerung von Ausbauteilen 
nicht geeignet ist, die Lebensdauer des Rohbaus zu verlängern.  

Neben der Qualität des Baumaterials sind auch die durchgeführten Instandhaltungsarbeiten 
entscheidend, da bei deren Unterlassen die tragenden Teile ungehindert Witterungseinflüssen 
ausgesetzt sein können und daher erheblich schneller altern (z.B. schadhaftes Dach, 
mangelhafte Abdichtungen im Fundamentmauerwerk gegen Feuchtigkeit bzw. Wasserdruck des 
Grundwassers, etc.). 

Wirtschaftliche Nutzungsdauer 

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer ist in der Regel kürzer als die technische Lebensdauer und 
bezeichnet jenen Zeitraum, innerhalb dem ein Gebäude zu den jeweils herrschenden 
wirtschaftlichen Bedingungen entsprechend seiner Zweckbestimmung allgemein wirtschaftlich 
nutzbar ist. Die Nutzungsdauer hat mit der technischen Lebensdauer nur insofern etwas zu tun, 
als sich die Nutzungsdauer innerhalb der Lebensdauer halten muss. 

Für die gewöhnliche Nutzungsdauer – und damit auch für die Restnutzungsdauer – sind demnach 
auch wirtschaftliche Faktoren ausschlaggebend. Es gibt zahlreiche Faktoren, die auf die 
Wirtschaftlichkeit von Immobilien einwirken. Im Hinblick darauf ob, ein Bauwerk als 
wirtschaftlich verwertbar oder gar als abbruchreif gilt, sind dies insbesondere: 

• Veränderte Nachfragesituation im Hinblick auf die Lage des Objektes, dies beispielsweise 
bei Handelsimmobilien, Büro- und Verwaltungsgebäude, Hotels, Gewerbe- und 
Industriegebäude. 

• Der spezifische Aufbau der Immobilie, der in Hinblick auf Grundrissgestaltung, Geschoß-
höhen, Raumtiefen, Konstruktion etc. nicht mehr „state of the art“ ist. 

• Zeitbedingte und branchenspezifische Baugestaltung, die modernen Anforderungen nicht 
mehr entspricht.  
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• Zurückbleiben hinter allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse, die teilweise auch von Änderungen in der Gesetzgebung herrühren.  
• Wirtschaftliche Entwicklung von Branchen, wie Dienstleistungsbranchen, Beherbergung und 

Hotellerie, Bankwesen, Tankstellen, Unterhaltungsbranche etc.  

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer oder gewöhnliche Lebensdauer hängt im Wesentlichen von der 
Bauart (Konstruktion und verwendete Baustoffe), der Bauweise (Massivbau, Fertigteilbau) und 
der Nutzung ab. Die gewöhnliche Lebensdauer berücksichtigt damit in angemessener Weise 
sowohl die technische Lebensdauer als auch die wirtschaftliche Nutzungsdauer.  

Die übliche Gesamtnutzungsdauer lässt sich nicht exakt bestimmen, weshalb allgemeine 
Erfahrungssätze zu Grunde zu legen sind. Diese Erfahrungswerte sind in Fachmedien publizierte 
Übersichten der Gesamtnutzungsdauer von Gebäuden, welche jedoch unter Berücksichtigung 
von Lage, Eigenschaften und wirtschaftlicher Verwertungsfähigkeit an das jeweilige Objekt 
individuell anzupassen sind. 

Nachfolgend eine Übersicht dazu (Quelle: „Liegenschaftsbewertung“ Heimo Kranwetter, 
7.Auflage, 2017): 
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Der Nutzungsdauer-Katalog baulicher Anlagen und Anlagenteile des Hauptverbandes der 
allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs – Landesverband 
Steiermark und Kärnten weist auszugsweise folgende Gesamtnutzdauer baulicher Anlagen aus 
(auszugsweise Abbildung): 

 

In diesen Übersichten fließen sowohl die Parameter der technischen Lebensdauer als auch der 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer ein und ergeben eine nach Immobilienart gegliederte 
Gesamtschau. 

Hat die technische Altersentwertung 100% erreicht, tritt die Abbruchreife ein. Dank der massiven 
Bauweisen und dauerhaften Materialien hätte ein Gebäude heute eine Lebensdauer von hundert 
oder mehr Jahren bis zum Eintritt der technischen Abbruchreife.  

Die wirtschaftliche Abbruchreife dagegen kann schon nach wenigen Jahrzehnten eintreten. Das 
Schicksal einer zu Ertragszwecken genutzten Immobilie wird vorwiegend durch die 
wirtschaftliche Abbruchreife bestimmt.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass der eher auf funktionelle und wirtschaftliche Ursachen, denn auf 
rein technischen Ursachen zurück zu führende Teil der Wertminderung in der Regel in den mit den 
Bauzyklen korrespondierenden Schritten und mit den sich wandelnden Anforderungen, die den 
funktionellen Nutzen und den Stil beeinflussen, vor sich geht. 

Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer 

Eine Verlängerung der Nutzungsdauer tritt dann ein, wenn das Gebäude in seinen wichtigsten 
Bauteilen wie Mauer, Decken, Treppen, Dach erneuert oder verbessert wird. Bauliche 
Maßnahmen an nicht tragenden Teilen (z.B. Neugestaltung der Fassade) oder normaler 
Instandhaltungsaufwand führen zu keiner Verlängerung der Lebensdauer. 

Verkürzung der Gesamtnutzungsdauer 

Zu einer Verkürzung der Lebensdauer führen nicht behebbare Baumängel (z.B. 
Fundierungsmängel) und -schäden (z.B. Bergschäden, Erschütterungsschäden, etc.) sowie 
Schäden, die nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten beseitigt werden können. 

 

A.5.2 Erläuterungen zum Thema ESG 
Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens 2015 wurde eine Basis geschaffen, auf welcher die 
Europäische Union Verordnungen erlässt, die innerhalb des Wirtschaftssystems einen Lenkungs-
effekt im Hinblick auf die Aspekte Umweltschutz, Gesellschaft und Unternehmensführung 
erzeugen sollen.  
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Diese werden aktuell unter dem Titel „ESG“ zusammengefasst, der für „Environmental, Social 
and Governance“ steht. 

 

Environmental 
Umwelt 

Nachhaltigkeit 
Klimabilanz 

Umweltschutz 

 

Social 
Soziales 

Menschenrechte 
Arbeitsstandards 

Verbraucherschutz 

 

Governance 
Unternehmensführung 

Ethik 
Wettbewerb 
Compliance 

 

Grundlage dafür ist die EU-Taxonomie-Verordnung, deren Aufgabe es sein soll, Investitionen und 
Kapitalströme unter Berücksichtigung der vorgegebenen Umweltziele zu lenken. Diese 
Verordnung zielt maßgeblich darauf ab, Investoren und Anlegern die Möglichkeit zu geben, 
nachhaltige Finanzprodukte zu wählen bzw. in solche zu investieren. Darüber hinaus sollen 
Kapitalströme so gelenkt werden, dass Nachhaltigkeits-Agenden unterstützt werden. 

In den letzten Jahren sind zahlreiche EU-Regulatorien zu Tragen gekommen, die einerseits auf die 
Dekarbonisierung von Immobilien bzw. Immobilien-Portfolios abzielen, andererseits aber auch 
hinkünftig eine detailliertes Reporting zu Nachhaltigkeitsdaten erforderlich machen.  

Beispielsweise schreibt die SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) vor, dass 
Investment-gesellschaften deren Investoren in einem bestimmten Rahmen über die 
Nachhaltigkeit der Assets informieren müssen. Auch die CSRD (Corporate Sustainability 
Reporting Directive) gibt vor, dass künftig eine Nachhaltigkeitsberichterstattung erforderlich wird, 
die insbesondere jene Wirtschaftsunternehmen betrifft, die an EU-Kapitalmärkten bzw. innerhalb 
der EU wirtschaftliche Aktivitäten in größerem Umfang umsetzen. 

Nachdem insbesondere Gebäude (sowohl Wohngebäude als auch gewerbliche Objekte) einen 
hohen Anteil am Energieverbrauch und damit am CO2-Ausstoß haben, ist im Bereich der 
Immobilien-wirtschaft eine entsprechende Berücksichtigung erforderlich. 

Dabei sind unter anderem die nachfolgenden Aspekte zu beachten: 

• Nachhaltigkeit bei der Errichtung von Neubauten 
• Nachhaltigkeit bei der Sanierung von Gebäuden 
• Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Gebäuden 

Einige Wirtschaftsberatungsunternehmen bieten bereits ESG-Services für Immobilien-Portfolios 
an. Nach derzeitigem Wissensstand gib es jedoch noch kein einheitliches ESG-Ratingverfahren 
für Immobilienbestände. Im Rahmen von verschiedenen öffentlichen Forschungsprogrammen im 
Rahmen von EU-Förderungen wurde beispielsweise das CRREM Tool (Carbon Risk Real Estate 
Monitor) entwickelt, mit welchen Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Nach-
haltigkeitsthemen quantifiziert werden können. Diese Tools werden bereits von Großinvestoren 
genutzt, um Risiken zu bewerten und zu reduzieren. 



Seite 51 
 
 
 
Alle diese Aspekte sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Gebäudenutzung bzw. Gebäudeart 
zu differenzieren. Festzustellen ist, dass das Nachhaltigkeitsthema bei Gebäuden (bzw. die 
Taxonomie-Kompatibilität) in vielen Fällen nur durch eine technische Evaluierung der gesamten 
Gebäudestruktur möglich ist und demnach grundsätzlich einer Begutachtung durch einen 
technischen Sachverständigen erforderlich wäre. 

Der Immobiliensachverständige kann daher lediglich ein eingeschränktes ESG-Rating anhand der 
vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen, allen voran Energieausweis und sowie 
Bestands- und Haustechnikpläne, vornehmen um Chancen und Risiken in derzeit möglichen 
Ausmaß einschätzen zu können. Es ist jedenfalls aber darauf hinzuweisen, dass ein qualifiziertes 
ESG-Rating eine technische Beurteilung aller wesentlichen Gebäudefaktoren bedarf. Nach 
Ansicht des gefertigten Sachverständigen genügt es dabei nicht, nur die Gebäudefaktoren 
(Heiztechnik, Kältetechnik, Wärmeaufbereitung, etc.) zu erheben, sondern ist auch deren 
Zustand zu beurteilen, da dieser jedenfalls auch auf den Energiebedarf Einfluss nimmt. Eine 
derartige detaillierte Untersuchung erfordert eine gutachterliche Gebäudeerhebung, die von 
einem Sachverständigen des entsprechenden Fachgebietes durchzuführen ist.  

Insgesamt ist davon auszugehen, dass das ESG-Rating in der näheren Zukunft eine Einflussgröße 
für den Marktwert einer Immobilie darstellt, die auf zahlreiche spezifische Umstände 
zurückzuführen ist, wie beispielsweise: 

• Höhere Erträge bzw. besser Vermarktungschancen bei nachhaltigen Gebäuden 
• Leichtere und günstigere Finanzierbarkeit bei nachhaltigen Immobilien 
• Längere wirtschaftliche Restnutzungsdauer bei höherem ESG-Rating 
• Niedrigere Bewirtschaftungskosten bei ökologischen Gebäuden 

Der gefertigte Sachverständige weist darauf hin, dass zum aktuellen Stichtag noch keine aussage-
kräftigen und ausreichenden Vergleichsdaten vorliegen. Dazu müsste eine große Anzahl an 
Transaktionen samt Kaufpreisen erhoben werden, zu denen das erforderliche Datenmaterial 
vorliegt. Die kaufgegenständlichen Liegenschaften müssten jeweils auf deren Konformität mit der 
EU-Taxonomie geprüft werden und unter Berücksichtigung eines einheitlichen ESG-Ratings samt 
Beachtung der jeweiligen Gebäudestruktur in Vergleich gesetzt werden. 

Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass aufgrund der oben genannten Faktoren künftig 
eine Einschätzung des gefertigten Sachverständigen erforderlich ist, in welchem Ausmaß eine 
Konformität gegeben ist bzw. welche Investitionen zu erwarten sind, um das ESG-Rating zu 
verbessern bzw. etwaigen künftigen EU-Regulatorien anzupassen.  

Gemäß bis dato vorliegenden Positionspapieren aus dem Sachverständigenkreis wird aktuell 
empfohlen, die vom gefertigten Sachverständigen geschätzte Gebäude-Nachhaltigkeit bei 
Ertrags-immobilien im Rahmen der Wahl des Kapitalisierungs-/Liegenschaftszinssatzes zu 
berücksichtigen: 

• Immobilien mit hoher Nachhaltigkeit – Zinsabschlag (Werterhöhung) 
• Immobilien mit durchschnittlicher Nachhaltigkeit – keine Veränderung 
• Immobilien mit eingeschränkter Nachhaltigkeit – Zinsaufschlag (Wertminderung) 

Darüber hinaus kann der Sachverständige im Rahmen der Wertkalkulation für Immobilien, bei 
denen künftig ein höherer Investitionsaufwand im Hinblick auf Nachhaltigkeit zu erwarten ist, 
einen höheren Abschlag für laufende Erhaltung bzw. Instandhaltung wählen, was sich mindernd 
auf den Rein-Ertrag bzw. auf den Verkehrswert auswirkt. 



Seite 52 
 
 
 
 

A.5.3 Erläuterungen zum Vergleichswertverfahren 
Im Vergleichswertverfahren ergibt sich der Wert durch Vergleich mit tatsächlich erzielten 
Kaufpreisen vergleichbarer Objekte.  

Als Vergleichswerte können nur jene Werte herangezogen werden, die annähernd vergleichbar mit 
dem Bewertungsgegenstand sind. Abweichende Eigenschaften bzw. abweichende Kaufvertrags-
Zeiträume müssen durch Anwendung von entsprechenden Ab- und Zuschlägen marktkonform 
ausgeglichen werden.  

Als Quellen für Vergleichswerte kommen aus dem Grundbuch erhobenen Kaufpreise, Kaufpreis-
sammlungen sowie eigene Datensammlungen des gefertigten Sachverständigen zum Einsatz. 
Zum Vergleich können jedoch nur jene Werte herangezogen werden, die im redlichen 
Geschäftsverkehr zustande gekommen sind; Ausreißer nach oben bzw. unten sind 
auszuscheiden. 

Die Anwendungsgebiete des Vergleichswertverfahrens sind insbesondere: 

• Ermittlung des Verkehrswertes von unbebauten Grundstücken 
• Ermittlung des Bodenwertes im Sachwert- und im klassischen Ertragswertverfahren 
• Ermittlung des Verkehrswertes von Eigentumswohnungen, KFZ-Stellplätzen, Garagen etc. 
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Anhang B – Grundbuchauszug 
Nachfolgend wird der vollständige Grundbuchauszug der Liegenschaft dargestellt: 

Auszug aus dem Hauptbuch 
KATASTRALGEMEINDE 01651 Aspern                                EINLAGEZAHL  6028 
BEZIRKSGERICHT Donaustadt 
******************************************************************************* 
Letzte TZ 6138/2025 
WOHNUNGSEIGENTUM 
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 
************************************* A1 ************************************** 
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 
   467/4   G GST-Fläche        *     1334 
             Bauf.(10)                451 
             Gärten(10)               883  Böckingstraße 13 
                                           Pilotengasse 118 
Legende: 
G: Grundstück im Grenzkataster 
*: Fläche rechnerisch ermittelt 
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 
Gärten(10): Gärten (Gärten) 
************************************* A2 ************************************** 
   3  a 4432/2006 Bauplatz (auf) 467/4 
      b 4684/2006 Berichtigung von Fehlern gem § 104 GBG 
   4  a 1798/2020 Vereinbarung über die Tragung von Aufwendungen für die 
          Liegenschaft gemäß § 32 Abs 8 WEG 2002 gem Pkt 10. Und 11. 
          Wohnungseigentumsvertrag 2020-03-27 
************************************* B *************************************** 
   6 ANTEIL: 50/1635 
     Veronika Hofmann 
     GEB: 1972-04-30 ADR: Stadlauer Straße 13/8, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2020-01-10 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 03, Garten 3, 
          Einlagerungsraum ER03 
   7 ANTEIL: 50/1635 
     Sabrina Uhlik, BSc 
     GEB: 1993-11-21 ADR: Pilotengasse 118/ Top 5, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2020-01-10 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 04, Garten 4, 
          Einlagerungsraum ER04 
   8 ANTEIL: 88/1635 
     Thomas Künzel 
     GEB: 1988-10-18 ADR: Denisgasse 8/6, Wien   1200 
      a 1798/2020 IM RANG 5920/2018 Kaufvertrag 2018-11-09 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5920/2018 Wohnungseigentum an W Top 05, Garten 5, 
          Gründach 5, Einlagerungsraum ER05 
  10 ANTEIL: 71/3270 
     Elisabeth Schweitzer 
     GEB: 1960-04-21 ADR: Pilotengasse 94, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2018-11-22 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 07, 
          Einlagerungsraum ER07 
      c 1798/2020 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  11 ANTEIL: 71/3270 
     Christian Schweitzer 
     GEB: 1962-04-01 ADR: Pilotengasse 94, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2018-11-22 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 07, 
          Einlagerungsraum ER07 
      c 1798/2020 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  14 ANTEIL: 70/1635 
     Dr. Grace Hayek 
     GEB: 1960-08-28 ADR: Ilse Arlt-Straße 12/331, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2018-11-22 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 10, 
          Einlagerungsraum ER10 
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  16 ANTEIL: 71/1635 
     Mag. Andriy Ivanskyy 
     GEB: 1970-03-24 ADR: Kolonitzgasse 2/21, Wien   1030 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2019-05-02 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 12, 
          Einlagerungsraum ER12 
  19 ANTEIL: 45/1635 
     Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Georg Hangöbl 
     GEB: 1971-06-15 ADR: Itzlinger Hauptstr. 49A, Top 4, Salzburg   5020 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2020-01-22 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 15, 
          Einlagerungsraum ER15 
  20 ANTEIL: 45/1635 
     Dr. Grace Hayek 
     GEB: 1960-08-28 ADR: Ilse Arlt-Straße 12/331, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2018-11-22 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 16, 
          Einlagerungsraum ER16 
  21 ANTEIL: 71/3270 
     Mag. Ilse Stangel 
     GEB: 1969-10-20 ADR: Seidelbastgasse 29, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2020-01-10 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 17, 
          Einlagerungsraum ER17 
      c 1798/2020 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  22 ANTEIL: 71/3270 
     Ing. Franz Stangel 
     GEB: 1969-09-05 ADR: Seidelbastgasse 29, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2020-01-10 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 17, 
          Einlagerungsraum ER17 
      c 1798/2020 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  25 ANTEIL: 33/1635 
     Veronika Hofmann 
     GEB: 1972-04-30 ADR: Stadlauer Straße 13/8, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2019-09-16 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 20, 
          Einlagerungsraum ER20, Abstellraum AR20 
      c 1798/2020 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  26 ANTEIL: 33/1635 
     Ing. Franz Hamberger 
     GEB: 1960-11-28 ADR: Stadlauer Straße 13/8, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2019-09-16 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 20, 
          Einlagerungsraum ER20, Abstellraum AR20 
      c 1798/2020 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  27 ANTEIL: 45/1635 
     Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Georg Hangöbl 
     GEB: 1971-06-15 ADR: Itzlinger Hauptstr. 49A, Top 4, Salzburg   5020 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2020-01-22 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 21, 
          Einlagerungsraum ER21 
  28 ANTEIL: 65/1635 
     Elisabeth Schlüsselberger 
     GEB: 1951-12-02 ADR: Pilotengasse 118/ Top 22, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2019-07-01 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 22, 
          Einlagerungsraum ER22 
  30 ANTEIL: 7/1635 
     Elisabeth Schlüsselberger 
     GEB: 1951-12-02 ADR: Pilotengasse 118/ Top 22, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2019-07-01 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz in 
          Garage S01 
  31 ANTEIL: 7/1635 
     Dr. Grace Hayek 
     GEB: 1960-08-28 ADR: Ilse Arlt-Straße 12/331, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2018-11-22 Eigentumsrecht 
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      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz in 
          Garage S02 
  32 ANTEIL: 7/1635 
     Mag. Andriy Ivanskyy 
     GEB: 1970-03-24 ADR: Kolonitzgasse 2/21, Wien   1030 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2019-05-02 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz in 
          Garage S03 
  33 ANTEIL: 7/1635 
     Dr. Grace Hayek 
     GEB: 1960-08-28 ADR: Ilse Arlt-Straße 12/331, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2018-11-22 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz in 
          Garage S04 
  34 ANTEIL: 6/1635 
     Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Georg Hangöbl 
     GEB: 1971-06-15 ADR: Itzlinger Hauptstr. 49A, Top 4, Salzburg   5020 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2020-01-22 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz in 
          Garage S05 
  36 ANTEIL: 3/1635 
     Elisabeth Schweitzer 
     GEB: 1960-04-21 ADR: Pilotengasse 94, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2018-11-22 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz in 
          Garage S07 
      c 1798/2020 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  37 ANTEIL: 3/1635 
     Christian Schweitzer 
     GEB: 1962-04-01 ADR: Pilotengasse 94, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2018-11-22 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz in 
          Garage S07 
      c 1798/2020 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  38 ANTEIL: 3/1635 
     Mag. Ilse Stangel 
     GEB: 1969-10-20 ADR: Seidelbastgasse 29, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2020-01-10 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz in 
          Garage S08 
      c 1798/2020 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  39 ANTEIL: 3/1635 
     Ing. Franz Stangel 
     GEB: 1969-09-05 ADR: Seidelbastgasse 29, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Kaufvertrag 2020-01-10 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz in 
          Garage S08 
      c 1798/2020 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  40 ANTEIL: 7/1635 
     Thomas Künzel 
     GEB: 1988-10-18 ADR: Denisgasse 8/6, Wien   1200 
      a 1798/2020 IM RANG 5920/2018 Kaufvertrag 2018-11-09 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5920/2018 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz in 
          Garage S09 
  42 ANTEIL: 6/1635 
     Thomas Künzel 
     GEB: 1988-10-18 ADR: Denisgasse 8/6, Wien   1200 
      a 1798/2020 IM RANG 5920/2018 Kaufvertrag 2018-11-09 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 IM RANG 5920/2018 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz im 
          Freien S11 
  46 ANTEIL: 2/1635 
     Whitestone 118 GmbH & CoKG (FN 454928m) 
     ADR: Wohllebengasse 19/16, Wien   1040 
      a 4971/2016 IM RANG 4399/2016 Kaufvertrag 2016-08-11 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 Wohnungseigentum an Motorrad-Stellplatz in Garage M01 
      d gelöscht 
  47 ANTEIL: 2/1635 
     Whitestone 118 GmbH & CoKG (FN 454928m) 
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     ADR: Wohllebengasse 19/16, Wien   1040 
      a 4971/2016 IM RANG 4399/2016 Kaufvertrag 2016-08-11 Eigentumsrecht 
      b 1798/2020 Wohnungseigentum an Motorrad-Stellplatz in Garage M02 
      d gelöscht 
  48 ANTEIL: 77/3270 
     Ing. Thomas Huber 
     GEB: 1969-11-06 ADR: Soldanellenweg 55/24/4, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an W Top 11, Einlagerungsraum ER11 
      b 2706/2020 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2020-04-17 Eigentumsrecht 
      c 2706/2020 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  49 ANTEIL: 77/3270 
     Susanne Huber 
     GEB: 1965-04-06 ADR: Soldanellenweg 55/24/4, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an W Top 11, Einlagerungsraum ER11 
      b 2706/2020 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2020-04-17 Eigentumsrecht 
      c 2706/2020 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  50 ANTEIL: 7/3270 
     Ing. Thomas Huber 
     GEB: 1969-11-06 ADR: Soldanellenweg 55/24/4, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz in Garage S06 
      b 2706/2020 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2020-04-17 Eigentumsrecht 
      c 2706/2020 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  51 ANTEIL: 7/3270 
     Susanne Huber 
     GEB: 1965-04-06 ADR: Soldanellenweg 55/24/4, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz in Garage S06 
      b 2706/2020 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2020-04-17 Eigentumsrecht 
      c 2706/2020 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  52 ANTEIL: 59/1635 
     Tanja Seidl 
     GEB: 1971-07-09 ADR: Soldanellenweg 49/3, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an W Top 13, Einlagerungsraum ER13 
      b 4348/2020 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2020-08-10 Eigentumsrecht 
  53 ANTEIL: 6/1635 
     Tanja Seidl 
     GEB: 1971-07-09 ADR: Soldanellenweg 49/3, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz im Freien S14 
      b 4348/2020 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2020-08-10 Eigentumsrecht 
  54 ANTEIL: 71/1635 
     Dr. Grace Hayek 
     GEB: 1960-08-28 ADR: Pilotengasse 118/Top 10, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an W Top 14, Einlagerungsraum ER14 
      b 4442/2020 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2020-08-12 Eigentumsrecht 
  55 ANTEIL: 85/1635 
     Alexandru-Sarmis Ionescu 
     GEB: 1980-12-28 ADR: Maria-Tusch-Straße 22/84, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an W Top 02, Garten 2, Einlagerungsraum ER02 
      b 4797/2020 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2020-08-12 Eigentumsrecht 
  56 ANTEIL: 29/1635 
     Iman Ajdari 
     GEB: 1993-01-17 ADR: Hutweidengasse 46/2/3, Wien   1190 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an W Top 18, Einlagerungsraum ER18 
      b 175/2021 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2020-12-23 Eigentumsrecht 
      c 175/2021 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  57 ANTEIL: 29/1635 
     Ehsan Ajdari 
     GEB: 1988-08-12 ADR: Hutweidengasse 46/2/3, Wien   1190 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an W Top 18, Einlagerungsraum ER18 
      b 175/2021 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2020-12-23 Eigentumsrecht 
      c 175/2021 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  58 ANTEIL: 62/1635 
     Kelvin Arase 
     GEB: 1999-01-15 ADR: Lieblgasse 2/56/11, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an W Top 01, Garten 1, Einlagerungsraum ER01 
      b 651/2021 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2020-12-23 Eigentumsrecht 
  59 ANTEIL: 28/1635 
     Ingmar Horeth 
     GEB: 1967-06-24 ADR: Pilotengasse 118/6, Wien   1220 
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      a 1798/2020 Wohnungseigentum an W Top 06, Garten 6, Einlagerungsraum ER06 
      b 951/2021 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2021-02-01 Eigentumsrecht 
      c 951/2021 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
      d gelöscht 
  60 ANTEIL: 28/1635 
     Julia Horeth 
     GEB: 1985-05-31 ADR: Pilotengasse 118/6, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an W Top 06, Garten 6, Einlagerungsraum ER06 
      b 951/2021 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2021-02-01 Eigentumsrecht 
      c 951/2021 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
      e gelöscht 
  61 ANTEIL: 94/1635 
     Claudia Schmiedhuber, BA 
     GEB: 1989-03-29 ADR: Pilotengasse 118/Top 23, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an W Top 23, Einlagerungsraum ER23 
      b 1285/2021 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2021-02-19 Eigentumsrecht 
      c gelöscht 
  62 ANTEIL: 77/3270 
     Melanie Partsch, MSc (WU) 
     GEB: 1993-03-18 ADR: Pilotengasse 118/Top 08, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an W Top 08, Einlagerungsraum ER08 
      b 1817/2021 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2021-02-26 Eigentumsrecht 
      c 1817/2021 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  63 ANTEIL: 77/3270 
     Sebastian Reinhold Haas, MA 
     GEB: 1993-01-10 ADR: Pilotengasse 118/Top 08, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an W Top 08, Einlagerungsraum ER08 
      b 1817/2021 IM RANG 2509/2020 Kaufvertrag 2021-02-26 Eigentumsrecht 
      c 1817/2021 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  64 ANTEIL: 94/1635 
     Olivia Tuček 
     GEB: 1994-07-13 ADR: Trollblumengasse 30, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an W Top 19, Einlagerungsraum ER19 
      b 6056/2021 IM RANG 5547/2021 Kaufvertrag 2021-09-16 Eigentumsrecht 
  65 ANTEIL: 6/1635 
     Olivia Tuček 
     GEB: 1994-07-13 ADR: Trollblumengasse 30, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz im Freien S13 
      b 6056/2021 IM RANG 5547/2021 Kaufvertrag 2021-09-16 Eigentumsrecht 
  66 ANTEIL: 6/1635 
     Thomas Künzel 
     GEB: 1988-10-18 ADR: Pilotengasse 118/5, Wien   1220 
      a 1798/2020 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz im Freien S12 
      b 6589/2021 IM RANG 5547/2021 Kaufvertrag 2021-10-07 Eigentumsrecht 
  67 ANTEIL: 70/1635 
     Dr. Grace Hayek 
     GEB: 1960-08-28 ADR: Pilotengasse 118/10, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an W Top 09, 
          Einlagerungsraum ER09 
      b 333/2025 IM RANG 67/2025 Kaufvertrag 2025-01-08 Eigentumsrecht 
  68 ANTEIL: 7/1635 
     Dr. Grace Hayek 
     GEB: 1960-08-28 ADR: Pilotengasse 118/10, Wien   1220 
      a 1798/2020 IM RANG 5921/2018 Wohnungseigentum an KFZ-Stellplatz in 
          Garage S10 
      b 333/2025 IM RANG 67/2025 Kaufvertrag 2025-01-08 Eigentumsrecht 
************************************* C *************************************** 
   1  a 5365/1976 
          DIENSTBARKEIT der Duldung eines Korrosionskabels 
          gem Par 1 Vereinbarung 1976-07-07 hins Gst 467/1 467/4 für 
          Stadt Wien (Wiener Stadtwerke-Gaswerke) 
      b 4432/2006 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 
          1048 
  10    auf Anteil B-LNR 19 27 34 
      a 2068/2020 Pfandurkunde 2019-11-08 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 500.000,-- 
          für Raiffeisenbank Grödig eGen (FN 70037x) 
      c 2068/2020 Simultan haftende Liegenschaften 
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          EZ 6028 KG 01651 Aspern C-LNR 10 
          EZ 1463 KG 56524 Itzling C-LNR 9 
  12    auf Anteil B-LNR 10 11 36 37 
      a 2070/2020 Pfandurkunde 2018-12-19 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 265.000,-- 
          für RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG 
          (FN 203160s) 
      b gelöscht 
  13    auf Anteil B-LNR 21 22 38 39 
      a 2071/2020 Pfandurkunde 2020-01-20 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 200.000,-- 
          für Raiffeisenkasse Poysdorf eGen (FN 54528p) 
      b gelöscht 
  14    auf Anteil B-LNR 7 
      a 2072/2020 Pfandurkunde 2020-01-10 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 166.500,-- 
          für Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 
          (FN 286283f) 
      b gelöscht 
  15    auf Anteil B-LNR 48 bis 51 
      a 2706/2020 Schuldschein und Pfandurkunde 2020-04-27 
          PFANDRECHT                                             EUR 100.000,-- 
          8 % Z, 4,5 % VZ, NGS EUR 20.000,-- 
          für Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft (FN 319422p) 
      b gelöscht 
  16    auf Anteil B-LNR 48 bis 51 
      a 2706/2020 Schuldschein und Pfandurkunde 2020-04-27 
          PFANDRECHT                                             EUR 160.000,-- 
          8 % Z, 4,5 % VZ, NGS EUR 32.000,-- 
          für Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft (FN 319422p) 
      b gelöscht 
  18    auf Anteil B-LNR 55 
      a 4797/2020 Pfandbestellungsurkunde 2020-08-31 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 326.000,-- 
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p) 
      b gelöscht 
  19    auf Anteil B-LNR 56 57 
      a 175/2021 Schuldschein und Pfandurkunde 2020-12-15 
          PFANDRECHT                                             EUR 220.800,-- 
          8 % Z, 4,5 % VZ, NGS EUR 44.100,-- 
          für Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft (FN 319422p) 
      b gelöscht 
  21    auf Anteil B-LNR 61 
      a 1285/2021 Pfandurkunde 2021-02-19 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 355.000,-- 
          für Raiffeisenbank Perg eGen (FN 77682p) 
      b gelöscht 
  22    auf Anteil B-LNR 62 63 
      a 1817/2021 Pfandurkunde 2021-03-16 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 282.000,-- 
          für RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG 
          (FN 203160s) 
      b gelöscht 
  23    auf Anteil B-LNR 56 57 
      a 4581/2021 Pfandurkunde 2021-07-28 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 305.000,-- 
          für Raiffeisenbank Neusiedlersee- Hügelland eGen 
          (FN 124097x) 
      b gelöscht 
  24    auf Anteil B-LNR 64 65 
      a 1936/2022 Pfandurkunde 2022-03-14 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 440.000,-- 
          für Raiffeisenbank Korneuburg eGen (FN 55220g) 
      b gelöscht 
  26    auf Anteil B-LNR 46 47 
      a 3505/2025 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (5 C 302/25s) 
  27    auf Anteil B-LNR 46 47 
      a 4381/2025 IM RANG 3505/2025 Einleitung des 
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          Versteigerungsverfahrens zur Hereinbringung von 
          vollstr EUR 127,45 
          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-02-06 
          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-03-06 
          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-04-06 
          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-05-06 
          4 % Z aus EUR 12,68 ab 2025-06-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-02-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-03-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-04-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-05-06 
          4 % Z aus EUR 12,81 ab 2025-06-06 
          Kosten EUR 239,75 u 4 % Z ab 2025-07-02 
          Antragskosten EUR 169,67 für WEG des Hauses Böckingstraße 
          13/Pilotengasse 118 (68 E 39/25h) 
  28    auf Anteil B-LNR 58 
      a 5736/2025 Darlehens- und Pfandbestellungsurkunde 2025-11-14 
          PFANDRECHT                                             EUR 181.983,80 
          2 % Z per anno, 6 % VZ per anno, NGS EUR 20.000,-- 
          für Thomas Künzel geb 1988-10-18 
*********************************** HINWEIS *********************************** 
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 
******************************************************************************* 
Grundbuch 07.12.2025 12:28:00 
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Anhang C – Einheitswertbescheid 
Nachfolgend wird der Einheitswertbescheid auszugsweise dargestellt: 
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Anhang D – Energieausweis 
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Anhang E – Betriebskosten-/Rücklagenabrechnung 2024 
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Anhang F – Protokoll der Eigentümerversammlung 
Nachfolgend wird das von Immobilien Verwaltung Barilich GmbH übermittelte Protokoll der 
Eigentümerversammlung vom 07.11.2023 dargestellt: 
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Anhang G – Vorausschau 2025 
Nachfolgend wird die von Immobilien Verwaltung Barilich GmbH übermittelte Vorausschau für 
das Jahr 2025 dargestellt: 
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Anhang H – Nutzwertgutachten 
Nachfolgend wir das Nutzwertgutachten abgebildet: 
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Anhang I – Wohnungseigentumsvertrag 
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Anhang J – Baubewilligung 
Nachfolgend werden die bei der Baubehörde aufliegenden Baubescheide (siehe Kapitel 3.4.2.8 
in diesem Gutachten) auszugsweise abgebildet: 
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Anhang K – Fertigstellungsanzeige 
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